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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihr Zeichen Unser Zeichen 

SP-ZB-2611 

Betreff: 

• Durchwahl 2418 
lfM) 

Entwurf eines Bundespflegegeldgesetzes 
Stellungnahme 

aktiv für Sie 

Bundeskammer 

für Arbeiter und Angestellte 

Prinz-Eugen-Straße 20-22 

A-1041 Wien, Postfach 534 

.'(0222) 50165 

Datum 

20.2.1992 

Die Bundesarbeitskarrmer übersendet ihre Stellungnahme zu dem im Betreff ge­

nannten Gesetzentwurf mit dem Ersuchen um deren Berücksichtigung bei den 

parlamentarischen Beratungen. 

Der Präsident: 

Beilage 

Der Direktor: 

iv 
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~ das , 
Epndesministerium für 
l\rbeit und Soziales 

'Stubenring 1 
'1010 Nien 

II,r Zeichell UllscrZcichim 

44.170/62-9 SP-Zi-2611 

B!!trcff: 

m Durchwalzl 

[@ 2418DW 

EntWurf eines Bundespflegeqeldgesetzes ' 

akUvjürSie 

lJundeskammer 

fii r /1 rbei/er lind /lngestellte 

/'ri',Z-EII(I("h';/raße 20-22 

'/l-1II11 Wit!n. I'/IS~rllclt 5:14 

m (0222) 50165 

Datum 

14.2.1992 

qie Bundeskarnrner für Arbeiter und Angestellte erlaubt sich zum 

vprliegenden Gesetzesenb.·rurf nachstehende Stellungnahme zu erstat~ 
ten. 

Die gesetzliche J;:nteressenvertretung der Arbeitnehmer hat im 

~A~men der bisher stattgefundenen Disk~ssion ~stets hervorgehoben, 

~aß eine verbesserte Pflegevorsorge ~indeutig,zu den Schwerpunkten 

~er Sozialgesetzgebung ,zählt. Anknüpfend an die bisherige Positi-e 

qnsbestinunung w~rd auch 'im nahmen 'des gegenständlichen Vorbegut-

qchtungsverfahrens'nochmal~ zum' Ausdruckg~bracht, daß eine 

~ualitative WeiterentwIcklung nur dann gewährleisfet erscheint, 
wenn die vorgesehene Einfül1r~ng eines Pflegegeldes mit einem 

'fnfassenden Aufbau von sozialen Dienstleistungen verbunden ist. 

per Entwurf des BundespflegegeldgesGtzes wird daher in einem 
pntrennbaren Zusammehhang mit der vorgesehenen Vereinbarung über 
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gemeinsame Maßnahmen des Bundes ~nd der Länder für pflege- und 

petreuungsbedürftige Personen gesehen. 

pie Bundesarbeit"skammer. hat ,sich in'den laufenden Beratungen stets 

p.afür eingesetzt, daß' eine u~fassende Pflegevorsorge durch G~ltd-

1!.!lfl Sc1chleistungen abgedeckt wird ',Es'wurde stets die entscheiden-
.' . . -' 
~e Bedeutung der sozialen-Dienstlei~tung~~hervorgehoben! Es war 

~rwartet \vorden, daß der Bundesgesetzgeber lunt~r zugrundelegurtg 

p.er bestehenden Kompetenzverteilun,g zwi'schen Bund, Länder und: 

$ozialversicherungsträger die For~eines Grundsatzgesetzes über, 
!. "I , 

~eistungsumfang, Anspruchsvorausset~ungen und Mindestvorschriften 

tür die Qualität sozialer Dienstleistungen vorgeben wird. Das 

~flegegeld wäre dabei ein Teil des Pflegegesetzes. 

tlunmehr liegt der Entwurf eines Bundespflegegeldgesetzes vor I der 

im \'lesentlichen den Hilflosenzuschuj3 in Eün Pflegegeld 12mwandel t 

pnd damit für den Bund bzw für" den Kreis der sozialversicheru~gs­

pflichtig Beschäftigten ein nicht unbeträchtliches Finanzierungs-
'. 

erfordernis aufwirft. Demgegenüber ist die Einbindung der Bundes­

länder ~elativ lose gestaltet und deren Verpflichtungen nicht 

9reifbar verankert. 

pie Bundesarbeitskammer regt daher an: 

~. In ein Bundesgesetz über Pflegevorsorge auch Vorgaben betüglich 

der sozialen Dienstleistungen bZ\1 von Sach'leistungen aufzuneh­

'. men, die für die Umsetzung im Wege einer Vereinbarung gemäß 

Artikell5a maßgeblich sind. 

~. 'Die Konstruktion des Pfle~egeldes (Hilflosenzuschuß) insofern 

zu überdenken, ob die Abwicklung einschließlich der Aufbringung 

der dafür benötigten Mittel zumindest teilweise durch die 

Bundesländer erfolgten könnte. Es darf hi~bei ja nicht überse­

hen werden, daß der Hilflosenzuschuß eigentlich keine Sozial­

versicherungslei~tung, sondern eine Sozialhilfeleistung 
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darstellt, deren Finanzierung der Bund den Ländern bisher 

abgenommen hat. ·Der Bundesarbeitskammer ist klar, daß eine 

derartige· Konstruktion ei'nen wesentlichen Umbau des Pfiegegeld­

gesetzes·bedingt·und unter Umständen auch beinhalten würde, daß 

.in den Ländern das Ziel einer .Pflegeversorgung unterschiedlich 

erreicht wird (zum Teil durch Vorrang dei Sachleistungen, zum 

Teil durch Vorrang der Geldleistungen), weil ~ie Nutzung~mög-
. I . 

lichkeit:bestehender Strukturen etwa im ländlichen Ber~ich 

anders ist als in der Stadt. Außer Streit steht, daß die vom 

Bund derzeit geleisteten Mittel in die Pflegegeldl~istungen mit 

einfließen sollten. Die Vorbegutachtung sollte noch Gel~genheit 

bieten, grundsätzliche Fragen auszudiskutieren. 

~u den einzelnen Bestimmungen: 

~u § 1: 

pas Pflegegeld soll die Möglichkeiten verb~ssern, ein selbstbe­

ßtimmtes Leben führen zu können. Nach Ansicht der Bundesarbeits-

. )cammer kann diese Zweckbindung nur dann wirksam werden, wenn 

pflegebedürftige Menschen in der Lage sind, die benötigten Pflege-
\ ~ ",,' 

.leistungen tatsächlich "einkaufen" zuköm'len. Dies setzt ein. 

Mindestausmaß an Ihf6rmatio; Uber g~eig~~tQBe~~eUU~gs~ und 

. kilfem6g1ichkeiteri voraus. ·Irisbesonder~~~i ältereri,~bettlägrigen 

Menschen kann eine derartige Dispositionsfähigkeit nicht erwartet 

werden .. Gleiches gilt für Henschen, die info1ge einer geistigen 

oder psychische~ Beeinträchtigung pflegebedürftig sind. 

Für die Bundesarbeitskammer ergibt sich daraus eine rechtlich 

eindeutig zu verankernde Anforderung an die Erbringqr von sozialen 

Dienstleistungen, nämlich dafür Vorsorge zu treffen, daß durch 

.. aktivierende Pflege und Rehabilitation pflegebedürftige Menschen 

in die Lage versetzt werden, die durch das Pflegegeld eröffneten 

Wahlrn6g1ichkeiten tatsächlich ausüben zu können. Selbst wenn die 

subjektiven Voraussetzungen erfüllt sind, nützt die Verfügbarkeit 

über einen bestirr.rnten Geldbetrag wenig, wenn die benötigte Hilfe 
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j.n der benötigten Qualität nicht angebo'ten wird. Eine marktindu­

~ierte Ausweitung des Angebots an Pflegeleistungen dürfte nach 
Ansicht der Dundesarbeitskanune'r' nut beschränkt zu erwarten sein. 

\ " ., , , 

~s bedarf daher ~in~r in~iitutlonalisi~rten Förderung und öfferit­
licllcr Unterstützung für den Ausbnueincs u~fasscn~en ambulanten 
,l\.ngebots an so'zialen Diensten.' 

~u § 2: 

pie hier vorgeschlagene iystematik wird ausdrücklich begrüßt. Ober 

. giesen Iveg ist es. möglich, auf Grllndlage der bestehenden Sozialge­

,etzgebung,ein rasches und reibungslQses Inkraftsetzen zu gewähr­

±eisten. 

Es wird. jedoch vorgeschl~gen, über den Weg einer Grundsitzbestim-

wung den Verweis aufzunehmen, daß für alle übrigen, durch die 
Bundesgesetzgebung nicht erfaßten Personengruppen, die Zuständig­
keit der Bundesländer gegeben ist. Der Vollständigkeit halber 

wären in den Erläuterungen (Seite 10) auch die Angehörigen VOn 

f:r\V'erbstätigen' zu envähnen, die ebenfalls durch Landesgesetzgebung 
~u erfassen wären. 

'!Vei'ters reg't die Bundesarbeitskanuner an, die vorgesehene Einbin­

dhng der Bundesbahn-Pensionsordnung unter systematischen Gesichts­

~unkten zu überprüfen. Wenn es sich bei de~ Pensiohsordnung der 

ÖBB um kein Gesetz (Verordnung), sondern Um eine im Bundesges~tz­

~latt verlautbarte "Vertragsschablone" handelt, wäre dieser 

pesonderen Si,tuation Rechnung zu ,trag,en{Artikel' IX des Entwur­

tes). Iveiters' wäre dabei auch zu 'berücksi.chtigen, daß die Pensi-

9nsstelle der ÖDB keinen Behördencharakter hat und auch keine' 

~escheide erläßt. 

Nach § 2 Absl Z 1 haben vor allem Bezieher einer Pension nach den 

Sozialversicherungsgesetzen Anspruch auf das Pflegegeld. Hier ~äre 

abzuklären, ob und inwieHeit,ein Anspruch auf das volle Pflegegeld 
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pesteht, wenn es sich um Bezieher einerösterreichischen 'reilpen-" 

t ion im Ausland 'handelt. Auf der Grundlage bestehender Sozialver­

sicherungsabkommen \'lird derzeit ein' den österreichi'schen Versiche-' i 

iungszeiten entsprechend gekürzter Hilflosenzuschuß ausbezahlt. 

pie Anwendung der pro-rata-tempore-Berechnungentfällt dann, wenn 

gie Anspruchsvoraussetzungen mit den österreichischen Versiche­
~ungszeiten allein erfüllt sind. 

fS wäre daher darzu~egen, wie in,so~ch~nFällen vorgegangen wird, 

wenn das Pflegegeld als Leistung der Sozialen Sicherheit expor­
tierbar "ist. 

~usätzlich sollte die Exportierb~rkeit eines Pflegegeldes im Licht 

~er gemeinschaftsrechtlichen Sozialvorschriften der EG behandelt 

werden. Hier wär.e zu überprüfen, ob ein Pflege,geld als Leistung 
" 

~er Sozialen Sicherheit gilt und in den saclllichen Geltungsbereich 

p,er VO(EWG) Nr 1408/71 fällt. Nach Ansicht der Bundesarbeitskam­
wer dürfte dies zutreffen. 

fU § 3: 

}} 3 l\..bs 1 sieht als 1'.1 tersgrenze ' die Vollendung des 3. Lebens j ah­

Fes vor. Daraus ,entst~ht eine VersorgurigslUcke v6n einem Jahr, 

~'lenn davon ausgegangen \vird, daß das Karenzurlaubsgeld bis zur 

Vollendung. des 2., Lebensjahres gebührt:. Es v;ird daher vorgeschla­

gen, den Abs 1 abzuändern ,und den Anspruch auf Pflegegeld ab 

Vollendung des 2. Lebensjahres einzuräumen. 

Abs 2: Das Pflegegeld soll je nach Leidenszustand und der dement­

~prechend erforderlichen Betreuung und Hilfe in sieben Stufen 

gestaffelt werden', Dabei \'lird ,als Anspruchsvoraussetzung Betreuung 

unq Hilfe normiert, vom zeitlichen Ausmaß hängt dann die konkrete l 

Zuordnung ab. 

,pie Aufgliederung in sieben Stufen kann sicherlich zu'einer 

differenzierten Einschlitzung beitragen. Das Problem einer 
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Stufenregelung besteht aber darin, daß das jeweilige Ausmaß d~r 

~flegebedürftigkeit starken Schwankungen unterworfen sein kariri. ,In 
1 ' j 

derartig gelagerten Situationen ist daher mit laufenden Umstufun-

~en zu rechnen; vorausgesetzt, es wird tatsächlich' von der jeweils 

tiegebenen Situation ausgegangen. Damit verbund~n ist zweifellos 

.iri erheblicher Verwaltungsaufwand; es können auch zahlreiche 

~echtsmittelverfahren ~rwartet werden, insbesondere dann, wenn, 

~ei.einem verbess~rten Leidenszustand, oder geänderter Lebens­

~edingungen eine Einreihung in eine ~iedrigere Stufe erfolgt~ 

Das System der vorgesehenen Stufenregelung ist demgegenUber dann 

yon,Vorteil, wenn das Leiden und der Bedarf an Hi1fe und Betreuung 

über einen längeren Zeitraum hinweg auf gleichem Niveau bleibt. 

i 

Qie Bundesarbeit.skammer regt daher an, anstelle oder zusätzlich 

, ~ur beab~ichtigten Stufenregelung die Möglichkeit vorzusehen, auch 

~urzfristige Änderungen in der Pflegebedürftigkeit zu berUcksich­

tigen. Dies könnte,durch die Zahlu~g eines Grundbe~rages gewUhr­

.:j,eistet werden, wobei tatsächlich anfallende Mehraufwendungen über 

den Grun~betrag hinaus abzugelten wären. 

Qer Entwurf fordert das Vorliegen von Betreuung 'und Hilfe. Hier 

könnten sich Abgrenzungsprobleme ergeben, da die Grenzen zwischen 
'l ." . . 

~etreuUl1g und Hilfe nicht .immer klar' gegeben sind. In einer 

. ~inzelfallbeurt~iiung können regionale Gegebenheiten wohi Hilfe 

~rforderlich machen, etwa hinsichtlicih'derVer~orgung mit Nah-
, .. ' . ~ 

~ringsmittel oder Brennmaterial; aber Betreuung nicllt erforderlich 

~ein. 

Es wird daher vorgeschlagen, für die Stufe 1 als Anspruchsvoraus­

qetzung Betreuung oder Hilfe zu normieren und in den' Stufen 2, 3 

qnd 4 Betreuung und/oder Hilf~. Damit wäre auch eine gerichtliche 

Überprüfung eher ermöglicht. 
1 
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Klarstellungen erscheinen aue 11 notwendig zum Erfordernis der 

l' al,lßergewöhnlichen " Betreuung und Hilfe (Abgrenzung Stufe 5 von 

$tufe 4). Der. ursprüngliche Vorschlag für ,die Stufe 5 h~t auf 

"zusätzliche' ersch\'lerende, Umstände 11 und damit eher auf tatsäch-' \ . \ . , 

~ic]le Lebensumstände abgestellt, als die nunmehr vorgeschlagene 

Formulierung ("ständige Beaufsichtigung")., 
( 

~ird davon ausgegangen, daß das Pflegegeld dazu dient, die für die 

Pflege anfallenden Kosten zu ersetzen und werden die angeführten 

zeitlich gestaffelt~ll Pflegeerforde~nisse mit dem Pflegegeld in : ~ , . 

Verbindung gebracht, ergibt sich ein eigenartiges· Ergebnis. Der 

$tundensatz für die Stufen 2 bis 7 lautet: 

Stufe 2 : öS GO,--
Stufe 3 : öS 40,--

Stufe 4: öS 40 1 --

Stufe 5: öS 61,--

Stufe 6 : öS 83;--

Stufe 7: . öS 111,--

I 
, . , . 

~ine Begründung für diese unterschie,dliche Be\'10rtung ist nicht 

unmittelbar ersichtlich. lmch unter diesem Gesichtspunkt \väre die 

~ystematik der Stufenregelung zu überarbeiten. 

~u § 4: 

ßin niedrigerer Ansatz in Stufe 1 gegenüber dem jetzigen Hilflo­

~enzuschuß wäre dann vertretbar, wenn gleichzeitig die Zugangsvor­

aussetzungen erleichtert werden. 

~u §§ 5 und 6: 

r~twas mißverständlich ist das VorhUl tnis von § 5 Abn ?' zu den 

~nrechnungsbestinum.lngen in § 6. Das erklärte Ziel des Entwurfes 

~ird in einer finalen Betrachtungsweise gesehen, dabei ist der 

Vorrang von bundesgesetzlieh normie~ten Leistungen ausdrücklich 

vorgesehen. Damit stellt sich die Frage, was der Hinweis in den 
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~rläuternden Bemeikungen zu bedeuten hat, daß pflegebedingte" , 
ßeldleistungen aufgrund landesgesetzlicher, Vorschriften von'd~r 
" . 
l'..nrechnung nicht erfaßt werden solleh., 

~u § 7: 

pflegegeld soll frUhestens mi~ Beginn des Monats gebühren, in dem 

4er Antrag gestellt ,"lird. Unter Berücksichtigung ,der besonderen 

Situation von pflegebedürftigen Menscihen kanri nicht erwartet 

werden, daß trotz PflegebedUrftigkeit imnier sofort ein Antrag 
gingebracht '-lird.Es\'läre daher eine zeitlich befristete (sechs 
~1onate) rUck,olirkende Zuerkennung vorzusehen, wenn Pf legekosten 

bereits angefallen sind und sich anderenfalls eine soziale Hirte 

fUr den 'Antragsteller ergibt. Sofern der Antrag während eines 

.[\ufenthal ts in einer Krankenanst:al teingebracht \.,ird, geht der 

~ntwUrf offensic::h·tlich davon aus I daß, eine Zuerkennung wohl 

~rfolgt, jedoch gemäß § 11 ein Ruh~n des Anspruches eintritt. 

~u § 8: 

Es ,olird davon ausgegangen, daß der RUekersatz' eines Vorschusses im 

~all der späteren Nichtzuerkennung Ilur unter Zugrundelegung des 
$ 10 vorgenomme'n \"lird. , 

Zu § 9: 

Die genannte Frist von zwei Wochen sollte unter Berücksichtigung 

~esonderer HinderungsgrUnde an~~wandt werde~~ Da für die Zue~ken-
pung eines Pflegegeldes auch di.e konkreten 'LebensulllsUindemaß<:)eb­

~ich sind, sollto ,auch eine Änd~rung derselben anzeigepflichtig 

sein. Der Schadenersatz gemäß § 9 letzter Satz wäre mit der Höhe 

des Pflegegeldes zu begrenzeh. 

Zu § J.O: 

Zum RUckersatz von zu Unreehtbezogenen Pflegegeldern sind der ' 
~flegegeldempfänQer.bzw sein gesetzlicher Vertreter verpflichtet. 

Offen ist jedoch, \'lenn ein Dritter die besondere Situatloll eines 

pflegebedürftigen ausnUtzt uhd da~ Pflegegeld ansiell bringt, ohne 

, . 
.' 
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4ie g~forderte Pflegeleistung zu erbringen. In ,derart gelagerten . , " ' 

Fällen wäre'auch dieser Personenkreis zum Rlicker~atz ,zu ver­

pflichten und allfällige strafrechtliche Sanktionen zu verh~ngen. 

~ 10Abs 4 letzter Satz \väre insofern zu lindern, als' nuf ein 

V~rschulden des Zahlungspflichtigenabzustelle~ wäre. 

B~zliglich des relevanten ZeitpuIlktsflir den Rlickersatz wäre 2U 

qberlegen, ob nicht der Zeitpunkt der Bescheide~stellung (§ 10 

A:hs 5) maßgebllch sein sollte. Es \.,ird vorgeschlagen, auch in § 10 

Abs 6 vom Rlickersatz zu Unrecht empfangener Pfl,egegelder auszuge­
hen. 

~u § 12: 

Nach den Erläuternden ~emerkungen soll der Anspruch auf Pflegegeld 

bei AUslan?saufenthal t dem § 89 Abs ,,3 ASVG ents,prechen. Dieser 

, 1U1satz s611 te auch in § 12 des EntvlUrfes 'zum Ausdr~ck. kommen. 
' ~ , " , " 

pementsprechend wäre k1arzu.ste1len, daß ,ein Ruhen bei Auslandsauf­

~nthalt dann nicht eintritt, wenn durch ein zwischenstaatliches 

Ybereinkommen, oder durch eine Verordnung, die der Zustimmung des 

ijauptausschusses des Nationalrates bedarf, zur Wahrung der Gegen­

~eitigkeit anderes b~stimmt wird. Es bleibt offen, auf welcher 

Grundlage der Entsch~idungsträget, die zweckentsprechende Verwen­

~ung bei einem länger dauernden Auslandsaufenthalt beurteilen 
J 

;kann. 

Zu § 13: 

pofern eine Abtretung ermöglicht. ""ird, .wäre näher dazulege'n, was 

]lnter berlicksichtigungswürdigen Griinden zu verstehen ist. Zudem 

wäre als Beurteilungskriterium zu überprüfe~, ob damit die notwen­

dige Hilfeund/oder Betreuung eher gewährleistet ist. Sollte der 

~nspruch an eine Pflegeperson abgetreten werden, sollte die 

~ustinunung des Entscheidungsträgers bescheidllläßig ,erfolgen. Der 
. .'" 

Bmpfänger der abgetretenen Geldleistung soll te j edenfa 11 s Z Ulll 
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~ückersatz verpflichtet werden, wonn dus Pflegegeld nicht zweck­

~ntsprechend verwendet wird. 

Oie gewählte Formulierung,in § 13,Abs 2 letzter Satz sollte 

ü~erarbeitet werden, in der vorgesclllagenen Form erscheint sie 

widersprüchlich. 

, ~u § 15: 

Es wäre zu überlegen, ob die zeitlich getrennte Auszahlung des ;, 

Pflegegeldes und der Pension nicht mit einem unverhältnismäßig 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden ist. 

Zu § 16: 

'liier ~'läre ein Hinweis angebracht", daß Abs 3 auch in Fällen des 

"S 17 und bei einer Abtretung, (§ 13) iange",andt wird. 

~u § 18: 

pie Einführung einer erGrechtlichen l~x specialis kanll zu Unsi-
/' 

cnerheiten und praktischen Problemen der Beweisführung beitragen. 
, 

Eß wäre zu überlegen, ob nicllt die Regelung des Erbrechts hetange-

~pgen werdeh kannte. 

Zll § 19: 

D~r Ersatz von Geldleistungei durch Sachleistungen' soll dann 

~~gli~h sein, wenn festgestellt ~ird, daß der Zweck des Pflegegel­

, des nicht errei~ht wird. Die Beurteilung ist durch den Entschei­

~ungsträger vorzunehmen (§ 27). Es stellt sich aber die Frage; ob 

die Pensionsversiche~ungsträger organi~atorisch und personell in 

der Lage sind,'die vorgesehenen Kontrollen selbst durchzuführ.en 
I 

und ein geeignetes Angebot an Sachleistungen' zu erstellen. 

Dies~s Problem wäre in den weiteren Beratungen mit dem IJauptver­

band der Sozialversicherungsträger zu 'eröitern. Hier könnte 

allenfalls tberlegt werden, die in der Vereinbarung genannten 

Organisationseinheiten (Artikel 5) mit dieser ,Aufgabe zu betr.4uen. 

, . 
• 
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Der Ersatz durch Sachleistungen setzt ein entsprechendes Angebot 

derartiger Dienste voraus. Es ,bedarf also einiger Anstrengungen 

~nd Initia.tiven der Bundesländer, damit die beabsichtigte Wirkung 

~~tsächlich eintretenkan~. 

Zu § 24: 

+n Abs 1 z,"lelt:er Satz vJäre eine Frist für die Neitergabe an den 

~uständigen Träger vorzugeben. 

~u § .25: , 
'ßollte die Mit~irkung des Anspruchswerbers rius den,genannten 

ßründen (Abs l·Z 1 bis 4) unterJJleiben, ,"lUre die Nichtzuerkennung 

~es Pflegegeldes zwar die konsequent~ Reclltsfolgej die Pflegebe­

~ürftigkeit ist dennoch gegeben. In diesen Fällen sollt~ daher 

ausdrücklich die magliche Inanspruchnahme von sozialen Dienstlei­

;:>tungen gewährleistet sein. Der in Z 4 angeflihrte 'l'atbestand 

sollte auf verschuldensabhängige Fälle abstellen. \ 

Zu §§ 21 und 26 Abs 5: 

Die vorgesehene Konzeption finde~ die. ausdrückliche Zusti~nung der 

Bundesarbeitskammer. Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsnus-

, legung empfiehlt sich auch die IUags'möglichkei t beim zuständigen 

Arbeits- und Sozialgericht zu eröffnen, (§ 26 Abs 5). Vom Justizmi­

nisterium wurde allerdings in Frage gestellt, ob ,die personellen 

Kapazitäten der Arbeits- und Sozialgerichte ausreichen werden, die 

zu erwartenden Verfahren (ca 750 jährlicll) auch bewältigen zu 

können. 

Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer' sind di.e vorgebrachten 
I ' 

Eimvendungen sicherlich ernsthaft zu behandeln. Es wäre zweifellos 

problematisch, wenn das Gesetz erst nach einer Vakanz VOll drei 

Jahren in Kraft treten kannte. Allenfalls ergeben sich Maglichkei­

ten, das Problem d~s, Instanzenzuges in den Ubergangsvorschriften 

abzuhandeln. Es wird jedoch größter \'7ert darauf zu legen sein, die 

Zuständigkeit der Arbeits'- und Sozialgerichte zu gewährleisten. 
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pie tiberitagung des Rechtsschutzes an, die unabhängigen Verwal­

~ungssenate erscheint nur .als .Notlösunggeeignet zu. soin. Diesbe­
~üglich wäre auch die Stellungnahnle'des Verfassungsdienst,es 

~inzuholen, inwieweit andere Rechtsmittelverfahren geeignet sind, 

die Erfordernisse der Europäischen Menschenrechtskonveniion zu 

~rfüllen. 

Die vorgesehene tibertragung des .Instanzenzuges bezüglich der . . , 

.?illsprüche nach § 27' Pensionsgesetz bedeutet ,eine systematische 

Neuregelung für .Bezieher e~nes Ruhe- oder Ve~sorgungsgenusses.' 

piese Problemstellung. sollte bei den weiteren Beratungen berUck­

~ ichtigt \ .... erden .. 

~u § 27: 

~s ist nahelieg~nd, daß ~ich die Entscheidungsträger vergewisserrr 
müssen, ob das,pflegegeld zweckentsprechend .verw~ndet wird. Das 

. . , . 
vorgesehene Zutri ttsr~cht's der Kontrollorg'ane zu den 'Ylohnräumen 

·1 .' • 

~stauch unter dem Gesichtspunkt zu sehen,daß.darnit ein Eingriff 
',' , I 

*n die Privat sphäre verbunden ist. Sollte das Zutrittsrecht 

'Verwehrt \verden, sollte eine schriftliche' Aufforderung und Begrün-
. I, ,-

ciung vorgenommen und auf' die' Rechtsfolgen aufmerksam gemacht 

werden. Erst dann, wenn der Bezieher des Pflegegeldes \\I'ei terhin 

picht reagiert, wäre in der vorgeschlagenen Fotm vorzugehen. Der 

~rsatz des Pflegegeldes durch Sachleistungen ist wahrscheinlich 
, " 

i,jberzlJgen, \'lenn nur Auskünfte nicht erteilt \verden, . aus den 
~mständen aber geselllossen werden kann, daß die Versorgung gewähr­

J,.eis·tet ist. In Aha 3 \väre der Bescheid als rechtliche Grundlage. 

tUr ein~ derartige Verfügung heranzuziehen. 

~u § 29: 

Es ist unklar, wer die freien ärztlichen Sachverständigerl sind, 

die Beifügung "freie" ist entbehrlich. 

~u §§ 35 bis 42: 
. . 

Aus Sicht der Bundesarbeitskanuner ist die Variante 11 vorzuziehen. 

• 
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Vereinbarung nach Artikel 15a BVG: 

Oie Vereinbarung stellt ein entscheidendes Element im gesClmten 

l)eformvorhaben dar. Die Schwäche besteht darin, daß aus der 

Vereinbarung keine Verbindlichkeiten abgeleitet werden können. So 

~ehlt insbesondere die Vorgabe eines Zeitplans, in dem die ange­

strebten Vorhaben realisiert werden. Es wäre daher Vorsorge zu 

treffen, daß in den weiteren Verhandlungen die einzelllen Bereiche 

~uch hinsichtlich verbindlicher Vorgaben konkretisiert werden. 

Dies gilt insbeSondere für die Ausweitung des Beschäftigtellstan­

des, die Aus- und l'lei terbildungsmöglichkeiten, die arbei ts- und 

sozialrechtliche Absicherung von Pflegepersonen sowie den Aufbau 

der dezentralen AnlClufstellen. 

finanzierung: 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte hat stets betont, 

daß die Finanzierungsform einer Pflegevorsorge mit dem gesalntge­

ß,ellschaftlichen Anliegen übereinstimmen soll. Pflegebedürftigkeit 

ist kein typisches Risiko aus der Erwerbstätigkeit. Dementspre­

chend wird einer Steuerfinanzierung verbunden mit Umschichtungen 

der Vorzug gegeben. 

Der Präs ident:: Der Direktor: 

1. V. 
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